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H A U P T S A T Z U N G 
===================== 

 
der Ortsgemeinde Neuhäusel 

 
vom 13.09.2004 

 
 
 
 

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), 
der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung 
(GemODVO) und des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung 
kommunaler Ehrenämter (KomAEVO), die folgende Hauptsatzung beschlossen, die 
hiermit bekannt gemacht wird: 
 

 
§ 1 

Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde erfolgen im Wochenblatt der 
Verbandsgemeinde Montabaur. Darüber hinaus erfolgen die öffentlichen Bekannt-
machungen im Internet unter der Adresse "http:www.vg-montabaur.de". 
  
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen 
können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der 
Verbandsgemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden 
bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und 
Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Ausle-
gung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 
Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfrei-
en Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so 
festzulegen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann. 
  
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und 
hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 
  
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Ortsge-
meinderates oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 durch Aus-
hang an der Bekanntmachungstafel, die sich am Gemeindehaus befindet, bekannt-
gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 1 nicht mehr 
möglich ist. 
 
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände 
die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in 
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Aus-
hang an der Bekanntmachungstafel, die sich am Gemeindehaus befindet.  
 
Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vor-
geschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung 
durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 
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(6) Sonstige Bekanntgaben, wie zum Beispiel die Unterrichtung der Einwohner über 
wichtige Angelegenheiten der örtlichen Verwaltung (§ 15 Abs. 1 GemO) und das Er-
gebnis der Rats- und Ausschusssitzungen (§ 41 Abs. 5 GemO), erfolgen gemäß Ab-
satz 1, sofern nicht eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. 
 
 

§ 2 
Ausschüsse des Ortsgemeinderates 

 
(1) Der Ortsgemeinderat bildet folgende Ausschüsse: 
 
1. Haupt- und Finanzausschuss 
2. Bauausschuss 
3. Ausschuss für Kindergarten und Soziales 
4. Rechnungsprüfungsausschuss 
5. Augst-Hallen- und Stadionausschuss 
6. Umlegungsausschuss 
 
(2) Der Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Kindergarten und Soziales und 
der Rechnungsprüfungsausschuss sollen aus fünf Mitgliedern; der Bauausschuss 
soll aus sieben Mitgliedern und der Hallen- und Stadionausschuss soll aus sechs 
Mitgliedern bestehen; und zwar grundsätzlich nur aus Ratsmitgliedern. Dem Bauaus-
schuss können drei und dem Kindergartenausschuss können zwei Nichtratsmitglie-
der angehören. Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder des Hallen- und Sta-
dionausschusses sollen Mitglied des Ortsgemeinderates sein. Für jedes Mitglied ist 
ein Stellvertreter zu wählen. 
 
 

§ 3 
Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf Ausschüsse 

 
(1) Soweit einem Ausschuss keine abschließende Entscheidungsbefugnis über An-
gelegenheiten übertragen ist, hat er innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die Be-
schlüsse des Ortsgemeinderates vorzuberaten. Berührt eine Angelegenheit die Zu-
ständigkeit mehrerer Ausschüsse, so obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss die 
Federführung. Im übrigen bestimmt der Ortsbürgermeister den federführenden Aus-
schuss. Dem Bauausschuss wird die Zuständigkeit zur Vergabe von Aufträgen und 
Arbeiten bis zu einer Wertgrenze von 5.000,00 € übertragen. 
 
(2) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf 
einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Ortsgemeinderates. Sie gilt bis zum 
Ende der Wahlzeit des Ortsgemeinderates, soweit ihm die Beschlussfassung nicht 
entzogen wird. Die Bestimmungen in der Hauptsatzung bleiben unberührt. 
 
(3) Der Hallen- und Stadionausschuss wird ermächtigt, alle mit der Verwaltung der 
Augsthalle und des Augststadions zusammenhängenden Fragen abschließend zu 
entscheiden, sofern nicht die Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur kraft Geset-
zes zuständig ist oder Rechte der Verbandsgemeinde Montabaur nach dem Schul-
gesetz oder dem Sportförderungsgesetz berührt sind. Insbesondere ist der Hallen- 
und Stadionausschuss berechtigt, im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel über 
Auftragsvergaben endgültig zu entscheiden. 
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§ 4 
Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf den Ortsbürgermeister 

 
Dem Ortsbürgermeister werden folgende Entscheidungen übertragen: 
 
1. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur 
    Fristwahrung. 
 
2. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach 
    Maßgabe allgemeiner Grundsätze und den Richtlinien des Ortsgemeinderates. 
 
3. Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB in Verbindung mit den §§ 14  
    Abs. 2, 19 Abs. 3 Satz 1, 31, 33 und 34 BauGB, wenn durch das Vorhaben bzw. 
    die Teilung des Grundstückes die Grundzüge der städtebaulichen Ordnung nicht 
    berührt werden, ausgenommen ist die Erteilung des Einvernehmens zur Neuer- 
    richtung von Gebäuden, soweit es sich nicht um Garagen oder untergeordnete 
    Nebengebäude handelt. 
 
4. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte. 
 
5. Zustimmung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 20 Abs. 2 Satz 2 GastVO. 
 
6. Zeitpunkt und Höhe der Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Haushalts- 
    satzung. 

 
 

§ 5 
Ortsbeigeordnete 

 
Die Ortsgemeinde hat drei Ortsbeigeordnete. 
 
 

§ 6 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ortsgemeinderates 

 
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen 
Aufwendungen erhalten die Mitglieder des Ortsgemeinderates für die Teilnahme an 
den Sitzungen des Ortsgemeinderates und den Sitzungen der Fraktionen, die der 
Vorbereitung einer Ratssitzung dienen, eine Entschädigung nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 bis 5.  
  
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 12,50 
€. Die Vorsitzenden der im Ortsgemeinderat gebildeten Fraktionen erhalten zusätz-
lich eine besondere Entschädigung in Höhe von 50 v. H. des Sitzungsgeldes. 
  
(3) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Ratsmitglieder für Dienstreisen 
Reisekostenvergütung nach dem Landesreisekostengesetz. 
 
(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in 
voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tariflichen 
und freiwilligen Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil an den gesetzli-
chen Sozialversicherungsbeiträgen.  
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Verdienstausfall wird auf Antrag in Form eines Durchschnittssatzes ersetzt, dessen 
Höhe vom Ortsgemeinderat festgesetzt wird.  
 
Personen, die einen Lohn- oder Verdienstausfall nicht geltend machen können, de-
nen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Re-
gel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer 
Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten einen Ausgleich entsprechend den 
Bestimmungen des Satzes 2. 
  
(5) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld 
gewährt. Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, darf 
einschließlich der nach Satz 1 abgegoltenen Sitzungen jährlich das Zweifache der 
Zahl der Ortsgemeinderatssitzungen nicht übersteigen. 
 
 

§ 7 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder und Stellvertreter von Ausschüssen 

 
(1) Die Mitglieder der Ausschüsse und ihre Stellvertreter erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen der Ausschüsse eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes 
in Höhe von 12,50 € je Sitzung.  
 
(2) Die Mitglieder und Stellvertreter sonstiger Ausschüsse und Beiräte des Ortsge-
meinderates oder der Ortsgemeinde erhalten eine Entschädigung nach Absatz 1, 
soweit durch Rechtsvorschrift nicht anderes bestimmt ist. 
 
(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 bis 5 entsprechend. 
 
 

§ 8 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 

 
(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 
Satz 1 KomAEVO zuzüglich 10 % gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 KomAEVO. 
 
(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer 
nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der 
Gemeinde getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Ren-
tenversicherungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet. 
 
 

§ 9 
Aufwandsentschädigung für Ortsbeigeordnete 

 
(1) Die Ortsbeigeordneten erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürger-
meisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung eines 
ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 KomAEVO. 
Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Mo-
nats, so beträgt die Aufwandsentschädigung für jeden Tag der Vertretung ein Drei-
ßigstel des Monatsbetrages der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsent-
schädigung.  
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Erfolgt die Vertretung für einen kürzeren Zeitraum als einen vollen Tag, so erhält 
er/sie eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Sitzungsgeldes gemäß § 6 Abs. 2. 
  
(2) Ortsbeigeordnete, die nicht gewählte Mitglieder des Ortsgemeinderates sind, er-
halten für die Teilnahme an den Sitzungen des Ortsgemeinderates, der Ausschüsse, 
der Fraktionen des Ortsgemeinderates sowie den Besprechungen mit dem Ortsbür-
germeister nach § 50 Abs. 7 GemO ein Sitzungsgeld in der in § 6 Abs. 2 festgesetz-
ten Höhe. Das Gleiche gilt, wenn sie in Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sit-
zungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen, sofern die/der den Ortsbürger-
meister vertretende Ortsbeigeordnete nicht gleichzeitig gewähltes Mitglied des Ver-
bandsgemeinderates ist. Entsprechendes gilt für die Teilnahme von Ortsbeigeordne-
ten an den Besprechungen des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den 
Ortsbürgermeistern nach § 69 Abs. 4 GemO in Vertretung des Ortsbürgermeisters. 
Das Sitzungsgeld entfällt, wenn die Sitzung in eine Zeit fällt, in der eine Aufwands-
entschädigung gemäß Absatz 1 gewährt wird. 
 
(3) § 6 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 
  
(4) Sofern nach den steuerlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer 
nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der 
Ortsgemeinde getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und 
Rentenversicherungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht ange-
rechnet. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1)Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
  
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 02.09.1999 außer Kraft. 
 
 
56335 Neuhäusel, 13.09.2004 
 
 
(S.) 
 
      ________________________________ 
      Roggenbach, Ortsbürgermeister 


